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Was dürfen Tarifverträge regeln und für wen gelten tarifliche Normen? Welche 

Pflichten begründen Tarifverträge für die Tarifvertragsparteien? Tritt nach Ablauf 

der von den Tarifvertragsparteien festgesetzten Laufzeit eines Tarifvertrages eine 

„tariflose Zeit“ ein? Darf der Arbeitgeber Gewerkschaftsmitglieder und sog. 

Außenseiter in seinem Betrieb in Hinsicht auf tarifliche Arbeitsbedingungen 

unterschiedlich behandeln? Wie verfährt die Rechtsprechung mit Tarifkollisio-

nen? Auf den nachfolgenden Seiten erhalten Sie Antworten auf diese und andere 

Fragen.


